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Stefan Hopmann

Der Lehrplan als Maßstab öffentlicher Bildung

Zusammenfassung
Der Beitrag sucht zunächst nach historischen und empirischen Indizien, die darauf hinweisen, ob

und wie Lehrpläne als Maßstab öffentlicher Bildung fungieren beziehungsweise fungiert haben.

Die Problemstellung wird aufgrund einer kurzen Geschichte der Lehrplanarbeit expliziert und

analytisch in einen politischen, programmatischen und praktischen Diskurs der Lehrplanarbeit un¬

terschieden. Zugleich geht Lehrplanarbeit immer von Planungs-, Lern- und Wirkungsprämissen
aus. Schließlich werden drei Modelle entwickelt - die den Lehrplan als Maßstab öffentlicher Bil¬

dung unterschiedlich konzipieren - und mit den verschiedenen Diskursen in Verbindung gebracht.
Lehrplanarbeit erweist sich als Versuch, die empirisch unmögliche Rechenschaftslegung der Schule

öffentlich akzeptabel zu machen.

Der Ausdruck „öffentliche Bildung" hat im Deutschen eine gewisse Doppeldeu¬

tigkeit. Aufder einen Seite läßt sich der Begriff,, öffentliche Bildung" als Bezeich¬

nungfür das öffentliche Bildungswesen gebrauchen (entsprechend der englischen
Übersetzung: public education). Der Lehrplan wäre in diesem Falle zu untersu¬

chen als Maßstab für das, was in öffentlichen Schulen geschieht. Aufder anderen

Seite läßt sich „öffentliche Bildung" aber auch übersetzen als die Bildung der

Öffentlichkeit (the education ofthe public), als Sammelausdruck oder Summe der

Bildung, die in der Öffentlichkeit vorhanden ist. Beides hat unmittelbar miteinan¬

der zu tun.

Das Thema erlaubt dabei unterschiedliche Annäherungen. Man kann Aus¬

gangspunkt nehmen in einem idealiter entworfenen Lehrplan, der dann als

Maßstab der öffentlichen Bildung angelegt wird, so wie das etwa jüngst im

schweizerischen Zusammenhang Anton Hügli gefordert hat, dabei eine bis zu

Plato's Politeia zurückgehende Tradition aufgreifend (Hügli 1997). Man könn¬

te sich hier auch auf eine lehrplantheoretische Metaebene begeben und danach

fragen, wie ein Lehrplan beschaffen sein müßte, damit er die ihm zugedachte
Maßstabsfunktion erfüllen könnte. Dafür steht in der deutschen Lehrplantheo-
rietradition insbesondere der Name Erich Wenigers. Statt diesen Traditionen zu

folgen, möchte ich im folgenden das Thema Lehrplan vornehmlich als ein histo¬

risch-empirisches begreifen, d.h. als Frage nach historischen und empirischen
Indizien, ob und wie Lehrpläne im oben indizierten doppelten Sinne als Maß¬

stab öffentlicher Bildung fungiert haben bzw. fungieren. Dabei stütze ich mich

im wesentlichen auf zwei Forschungsprojekte, nämlich zum einen die histori¬

schen und empirischen Untersuchungen zur Lehrplanarbeit, die ich in den acht¬

ziger Jahren zusammen mit Henning Haft und anderen durchgeführt habe (vgl.
Haft u.a. 1986, Hopmann 1988, Haft und Hopmann 1990), zum andern auf ein
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166 Öffentliche Bildung - Wissenschaften und Laizismus

z. Z. laufendes Forschungsprojekt, dass in mehreren europäischen Ländern (u. a.

Deutschland, Finnland, Norwegen, der Schweiz) und den USA den Zusammen¬

hang von Lehrplanung und Unterrichtsplanung empirisch untersucht.1

Um in das Thema einzuführen, möchte ich zunächst ein Märchen erzählen, ein

Märchen aus unseren Tagen, auch wenn es für manchen klingen mag, wie eine

unglaubliche Wikingersage.

1. (K)ein Märchen

„Es war einmal ein junger Wikinger, dem widerfuhr das, wovon Plato zeit seines

Lebens vergeblich geträumt hatte. Nachdem er viele Jahre die Welt bereist und

insbesondere jenseits des großen Teiches viel Neues gesehen und gelernt hatte,
wurde er von der Regierung seines Landes dazu aufgefordert, eine umfassende
Bestandsaufnahme des Zustandes der öffentlichen Angelegenheiten anzufertigen.
Das Ergebnis war eine vernichtende Kritik. Machteliten beherrschten das Land,
die Strukturen seien verkrustet, die Aussichten düster, wenn keine grundlegende
Umorganisation der öffentlichen Angelegenheiten in Angriff genommen werde.

Das niederschmetterndste Ergebnis seiner Untersuchungen war, daß der Staat bei

weitem nicht die besten Kräfte seiner Bevölkerung ausnutze. Allzuviele würden in

Dummheit verharren, wo doch auch sie und damit die Gemeinschaft vom Licht

der Erkenntnis profitieren könnten. Das wichtigste sei, so seine Schlußfolgerung,
ein neues Schulwesen und späterhin, zur Pflege der Kräfte des Landes, auch ein

neues System der Gesundheits- und Sozialvorsorge.2 Der gute Mann riskierte wie

ein rechter Wikinger viel - und gewann alles. Nicht nur, daß er nicht außer Landes
gejagt wurde, nein, bei der nächsten Regierungsumbildung vertraute man ihm das

Schulwesen an mit der Aufgabe, es ganz nach seinen Ideen umzugestalten. Mit

Feuereifer machte sich unser Soziologe ans Werk. Er hatte schnell erkannt, daß
das wichtigste wäre, den Inhalt der Schule umzukrempeln: Neue Lehrpläne
braucht das Land. Um dies zu erreichen, holte ersieh Rat von den weisesten Män¬
ner und Frauen des Landes - bemerkenswerterweise waren seiner Meinung nach
keine Lehrer darunter? Sobald ersieh mit diesen beraten hatte, schrieb eine Anlei-

Die Projektarbeit startete im schweizerischen Teilprojekt 1993, im deutschen Teilprojekt 1995,
in allen übrigen 1997. Leider liegen aus den Teilprojekten und dem Gesamtprojekt bislang nur

wenige eigenständige Veröffentlichungen auf Deutsch oder Englisch vor, wohl aber eine Viel¬
zahl von Arbeitspapieren, Konferenzvorlagen und vorläufigen Berechnungen. Arbeitsberichte
des schweizerischen und des deutschen Projektes sollen noch 1998 veröffentlicht werden, die

anderen drei Projekte rechnen mit ersten ausführlichen Berichten 1999. Das gilt auch für den

angestrebten internationalen Vergleich. Wo im folgenden auf noch nicht veröffentlichte Texte
aus einem dieser Projekte hingewiesen wird, kann eine Kopie des entsprechenden Textes beim
Verfasser angefordert werden.

Der Soziologe, von dem hier die Rede ist, der spätere Unterrichtsminister Gudmund Hernes,
war Leiter einer von der Regierung eingesetzten Kommission zur „Analyse der Machtverhält¬
nisse" in Norwegen („Maktutredning": vgl. den Schlußbericht der Kommission mit Hinweisen
zu den umfangreichen Teilstudien; Hernes et al. 1982). Sowohl der Schlußbericht als auch we¬

sentliche Teilstudien werden hauptsächlich ihm selbst zugeschrieben. Die bildungspolitischen
Konsequenzen formulierte Hernes - unaufgefordert - in einem zweiten Kommissionsbericht,
der sich späterhin als eine Art Fahrplan für die Schulreformen der neunziger Jahre erwies (Her¬
nes et al. 1988).
Unter diesen gesellschaftlichen Vertretern war u.a. der auch im deutschsprachigen Raum be-
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tungfür alle künftige Schularbeit, nur zwei, drei Dutzend Seiten lang.* Diese klei¬

ne, postmodern reich illustrierte Schrift erregte ungeheure öffentliche Aufmerk¬
samkeit. Die einen sahen den Untergang des Abendlandes nahe, die anderen sich

den alten Wikingern gleich auf Wegen zu neuen glorreichen Ufern. Erst nachdem

diese Vorarbeit abgeschlossen war, wandte sich der Ministersoziologe den Leh¬

rern zu und sagte zu ihnen:,Siehe, aufdieser Grundlage müßt ihr nun neue Lehr¬

pläne schreiben. Und glaubt ja nicht, ihr hättet freie Hand. Ich werde jedes eurer

Worte auf die Goldwaage legen und nach eigenem Gutdünken entscheiden'. So

geschah es denn auch. Nach einiger Zeit kamen die Lehrer zurück mit allerlei

Lehrplanentwürfen. Unser Ministersoziologe war ziemlich unzufrieden mit dem,
was ihm da vorgelegt wurde, und tat wie er es angekündigt hatte: Er schrieb mit

Hilfe weniger naher Mitarbeiter sich seine eigenen Lehrpläne. Die Pädagogen
waren natürlich empört ob solcher Behandlung und erhoben furchterregendes
Geschrei. Da aber der Soziologe weiterhin die Unterstützung seiner Regierung
hatte und außerdem der Öffentlichkeit dieser Streit weitgehend gleichgültig war,

bekam der Minister seinen Willen. Und da er nicht gestorben ist, lebt er auch noch

heute."

Nein, das ist kein frei erfundenes Märchen, sondern nur die märchenhafte

Wiedergabe der Geschichte der norwegischen Lehrplanreformen der letzten

zehn Jahre. Der zu Beginn der Geschichte noch junge Soziologe (seinerzeit der

jüngste Professor in der Geschichte der Universität Oslo) heißt Gudmund Her¬

nes und war bis vor gut zwei Jahren der Unterrichtsminister des Landes Norwe¬

gens (für eine kurze Darstellung des norwegischen Reformprozesses vgl. u.a.

Hopmann und Sivesind 1998; Sivesind 1997;Sivesind und Gundem 1997).
Die hier erzählte Geschichte ist nun keineswegs einmalig. Komplexitätsredu¬

zierenden Erzählungen, durch die der soziale Sinn gesellschaftlicher Planungs¬

prozesse verbürgt wird, gehören auch zum Standardinventar der Lehrplange¬
schichte. Lehrplanhistorisch bewanderte Leser werden sicherlich die Parallelen

zu einer Schlüsselfigur der deutschen Lehrplangeschichte, Wilhelm von Hum¬

boldt, erkannt haben, dessen Weg von der Staatskritik Von den Grenzen der

Wirksamkeit des Staates bis zu seinem Wirken als erster Sektionschef für das

Bildungswesen in einer preußischen Regierung. Andere wird die Koppelung
von Bildung und Gesundheit vielleicht an Johann Bernhard Basedow erinnert

haben und dessen schulreformerische Anstrengungen von der Vorstellung an

Menschenfreunde bis zu seinem Wirken in Dessau, und in der Tat kann man die

gegenwärtige norwegische Reformpolitik als eine Wiederauflage des philan¬
thropischen Politikprogrammes lesen. Das philanthropische Programm knüpfte
seinerseits an die reformatorische Erneuerung des Schulwesens an, wie sie mit

Luther, Melanchthon und im Norden insbesondere mit Johannes Bugenha-

kannte Jostein Gaarder (Autor von Sofies Welt), aber kein einziger Vertreter der Lehrerorga¬
nisationen oder der akademischen Pädagogik.
Laereplan for grunnskole og videregäende opplcering: generell del (Oslo 1993). Eine englische
Fassung wurde 1994 veröffentlicht (Core curriculum forprimary, secondary and adult education

in Norway; Oslo 1994). Hernes hat, wie er selbst mehrfach öffentlich bekräftigt hat, dieses

Dokument eigenhändig geschrieben. Die später folgenden Fachpläne für die Grund- und die

weiterführenden Schulen wurden zwar von Kommissionen vorbereitet, aber auch hier behielt

sich Hernes vor, alle Texte eigenhändig zu korrigieren und wenn nötig umzuschreiben - was er

in vielen Fällen dann auch tat.
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gen begann. Und schliesslich konnte man an die erste Version dieses Märchens

erinnern, die freilich nie zur Durchfuhrung kam, sondern ihrem Verfasser bei

seinem Versuch, das Reformprogramm in einem benachbarten Staat durchzu¬

fuhren, in zeitweilige Sklaverei brachte: Plato's Pohteia.

Mit diesen Ruckerinnerungen waren in kurzer Folge die Eckpunkte einer

Entwicklung genannt, an deren Endpunkt der Lehrplan steht, so wie wir ihn

zumindest in den nord- und mitteleuropäischen Landern heute verstehen und

verwenden.

2. Eine kurze Geschichte der Lehrplanarbei^

Lehrplanung entsteht, wenn nicht mehr selbstverständlich ist, was gelehrt werden
soll. Seit wann das der Fall ist, laßt sich schwierig bestimmen. Seit Josef Dolchs

monumentaler Geschichte des Lehrplanes desAbendlandes (1971-3) werden die

Anfange dieser Geschichte in der griechischen und romischen Antike gesehen
Neuere Forschung deutet daraufhin, daß es schon vorher, etwa in der Beamten-

ausbildung der frühen Hochkulturen lehrplanahnhche Überlegungen gegeben
haben mag (vgl z B. Assmann 1995). Sicher ist.daß sich seit etwa dem fünften und

vierten vorchristlichen Jahrhundert eine verschnfthchte Reflexion über Lehr¬

planprobleme finden laßt, und es ist sicherlich kein Zufall, daß eines der Zentren

dieser Reflexion die Athenische Republik ist, für deren erstmals durch eine orga¬
nisierte Öffentlichkeit verbürgten Bestand ein Minimum öffentlicher Bildung
unabdingbar schien Komplexe Interaktionssysteme wie das Athenische Wehrsy¬
stem oder die öffentliche Gerichtsbarkeit setzten - wie insbesondere Christian

Meier (1993) gezeigt hat-Verständnis und Verständigung der dazu Zugelassenen
in einem Maße voraus, das nicht mehr als naturwüchsig gegeben vorausgesetzt
werden konnte Aristoteles hat im Lehrplankapitel seiner Politik den zum Lehr¬

plan zwingenden Verlust der Selbstverständlichkeit des Lehrens pointiert:

„Es ist klar, daß es Erziehungsgesetze geben und die Erziehung selbst zur öffentlichen Angelegen¬
heit werden muß Aber wir dürfen die Frage nicht vergessen, wie diese Erziehung sein soll und

erzogen werden sollte In unseren Tagen ist man namhch uneins darüber, welche Ziele gesteckt
werden sollten, und es gibt verschiedene Annahmen darüber, was die jungen Leute für den Erwerb

der Tugend oder der Lebensführung lernen sollen, auch darüber ist man sich nicht klar, ob die

Erziehung mehr auf Verstandes- oder Herzensbildung hin zu wirken hat Man weiß nicht, ob man
der Jugend das lehren soll, was für das praktische Leben nutzt, oder das, was zur Tilgend fuhrt, oder
über große Taten Denn alle diese Standpunkte haben ihre Anwalte gefunden

"

(8 Buch, Einlei¬

tung)

Aristoteles tritt für einen vorgegebenen, festgelegten Kreis von Bildungsgu-
tern em, wie er etwa im enkykhos paidea, dem Kreis notwendiger allgemeiner

Es wurde den Rahmen eines Zeitschriftenaufsatzes sprengen, für alle im folgenden
angedeuteten lehrplangeschichthchen Ereignisse auf Einzelveroffenthchungen zu verweisen,

zumal hier nur in Stichworten Wendepunkte der Lehrplangeschichte angedeutet werden sollen

Deshalb werden nur wenige Sammelbande und Monographien erwähnt, die einen Überblick

geben und die weitere Literatur erschließen können Aus gleichem Grund wird auf gesonderte
Nachweise der erwähnten klassischen Schriften verzichtet Die Werke eines Arisioieles,
Plaio, Luther,Comenius etc lassen sich unschwer auch ohne solche Hinweise finden
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Bildung, Gestalt annimmt. Aus dem enkyklikos entwickelt sich in römischer Zeit

in vielen Zwischenschritten das ein gutes Jahrtausend lang stabile System der

septem artes liberales, der sieben freien Künste mit dem Trivium von Gramma¬

tik, Rhetorik und Dialektik und dem Quadrivium von Arithmetik, Geometrie,

Astronomie und Musik.6

Das neben Aristoteles Politik bekannteste lehrplantheoretische Werk jener

Epoche ist sicherlich die bereits erwähnte Politeia, Plato's weitgespannter Ver¬

such, den Staat auf organisierte Bildung zu gründen (insbesondere Buch 5 und

Buch 7). Lehrplanhistorisch interessant sind vor allem die Prämissen, von denen

dieser Entwurf ausgeht:

1. Da ist zunächst einmal die Annahme, daß Lehre öffentlich geplant werden

kann - und muß. Dies setzt voraus, daß Lehren organisiertes Handeln ist, das

Regeln unterworfen und wenigstens nach Art eines Handwerkes zu einem

planvollen Abschluß geführt werden kann. Der bloße Mitvollzug des Alltags

reicht nicht länger aus, es bedarf des kalkulierten Eingriffes. Die Glaubwür¬

digkeit dieses Konzeptes verdankt sich zu Plato's Zeit wohl nicht zuletzt dem

gesellschaftlichen Erfolg der Sophisten. Darüber hinaus und abweichend von

der sophistischen Tradition, erklärt Plato die Entscheidung über Aufbau und

Inhalt der Bildung zur öffentlichen Angelegenheit, etwas überraschend für

jemand, dessen eigener Lehrmeister aufgrund seiner Lehre von den öffentli¬

chen Mächten gezwungen wurde, den Schierlingsbecher zu nehmen.

2. In die Planungsprämisse eingeschlossen ist die doppelte Annahme, daß was

gewußt wird, gelehrt werden kann, und daß was gelehrt wird, auch gelernt

werden kann. Plato hat sich mit diesem Problem neben der Politeia nicht

zuletzt im Meno beschäftigt anläßlich der Frage, ob Tugend lehrbar sei. Im

Konzept der mäeutisch gelenkten Wiedererinnerung wird die Differenz von

Lehren und Lernen diskursiv aufgehoben, scheint der Lehrprozeß ganz vom

je situativen Gang des Lernens abhängig. Das Höhlengleichnis erinnert dem¬

gegenüber daran, daß der Lernprozeß ein beschwerlicher Aufstieg ist, in dem

keine Stufe übersprungen werden kann, man sich an das helle Licht erst lang¬

sam heran arbeiten muß. Gleichviel worauf mehr Gewicht gelegt wird, er¬

scheinen in beiden Fällen Lehren und Lernen als zwei Seiten des selben Pro-

zeßes. Das Einheit stiftende Moment ist die Ordnung des Wissens, die hier

noch als die eine erscheint, ganz gleich ob Wissen um seiner selbst willen, im

Zusammenhang seiner gesellschaftlichen Verwendung oder für Zwecke des

Lehrens und Lernens geordnet wird.

3. Das Setzen auf Koinzidenz gilt auch für die dritte und schwierigste Prämisse,

nämlich die, das was durch Lehre gelernt wird in seinen Wirkungen auch dem

entspricht, was mit der Lehre intendiert war. Auch dies ein Problem, das eben¬

so im Meno-Dialog behandelt wird, und hier wie dort mit der Überzeugung

gelöst wird, das was als recht erkannt ist, auch zur rechten Handlung führt, daß

also Lernertrag und Handlungsfolgen in eins fallen.

4. Schließlich wird der Zusammenhang der drei Prämissen (der Planungsprä-

Immer noch brauchbare Zusammenfassungen dieser Entwicklung finden sich bei Dolch

1971-3 und Marrou 1977, auch wenn die neuere Forschung manches Detail korrigiert haben

mag.
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misse, der Lernprämisse und der Wirkungsprämisse) theoretisch verbürgt. Das
entspricht Plato's Staatskonzeption, in der die Führung des Staates den Phi¬

losophen als den Gebildetsten zufällt.

Die drei zu erst genannten Prämissen gehören bei aller Abweichung im einzel¬
nen von der Antike bis heute zu den meist unausgesprochenen Voraussetzungen
des Lehrplandiskurses (sie lassen sich auch im oben nacherzählten Märchen

wiederfinden). Dagegen fand die Forderung, die Lehrplanarbeit den Philoso¬

phen zu überlassen, die noch heute von manchen Lehrplantheoretikern geteilt
wird, schon damals nicht rechten Anklang bei den Zeitgenossen, die Plato und
seinen Philosophiekollegen keineswegs die Lehrplanentscheidungen und noch
viel weniger alle übrigen Staatsgeschäfte anvertrauen wollten.
Die erste der drei übrigen Prämissen, die nachhaltig ins Wanken geriet, war die

von der einen Ordnung des Wissens.7 Schon Quintillian hatte in seiner Institu-
tio oratoria ausgangs des ersten Jahrhunderts um die rechte Reihenfolge des
Lehrstoffes gerungen. Auf christlicher Seite ist es beispielsweise um 400 Augu¬

stinus, der die Notwendigkeit hervorhebt, den in der Kanonisierung festge¬
schriebenen Lehrstoff entsprechend dem Lernvoraussetzungen und der Lern¬

geschichte der Schüler aufzubereiten (De catechizandis rudibus). Die

beschleunigte Differenzierung und Vermehrung des Wissens sprengte schließ¬
lich seit Beginn des zweiten Jahrtausends den Rahmen der Jahrhunderte lang
stabilen septem artes. Es waren vor allem Mönche an den führenden Kloster¬

schulen, die wie Hugo in Kloster St. Viktor nahe Paris versuchten, das Problem
durch eine neuerliche Ordnung, durch eine auf Lehrbarkeit hin angelegte Diszi¬
plinierung des Wissens und Lernens zu lösen (Didascalicon). Die Lehrordnung
wurde damit von der gesellschaftlichen Ordnung des Wissens abgelöst.
Diese hier in wenigen Stichworten angedeutete, durch Ordnung verbürgte

Einheit allgemeiner Bildung war wohl zu jedem gegebenen Zeitpunkt der vor¬

neuzeitlichen Bildungsgeschichte eine kontrafaktische Unterstellung. Für die

wenigsten kam Bildung auch nur in die Nähe solcher Allgemeinheit. Für die

übergroße Mehrheit der Bevölkerung fand geplante Lehre in keiner Weise statt,
und für die sich in den Städten seit der Jahrtausendwende sprunghaft entwik-
kelnde Nachfrage nach geplanter Bildung ging es nicht um umfassende Allge¬
meinbildung, sondern um eine bereichsspezifische Grundbildung in den für die

Entwicklung von Handel, Handwerk und Gewerbe notwendigen Kenntnissen
im Rechnen, Schreiben und Lesen. Daraus entwickelte sich in den Jahrhunder¬
ten vor der Reformation eine Konkurrenz zwischen einer Vielzahl nachfrageab¬
hängig variierender Unterrichtsangebote und den primär in kirchlicher Regie
angebotenen Schulkursen an Kathedral-, Küster- und Klosterschulen etc., die
mehr Gewicht auf alte Sprachen, insbesondere Latein, und die Vermittlung der
kanonisierten Ordnung des Wissens legten. Auf beiden Seiten entwickelte sich
die Gewohnheit, das Lehrangebot in Lehrordnungen zu dokumentieren, wobei
uns heute vor allem die großen Ordnungen der kirchlich arrangierten Lehran¬

gebote überliefert sind, während die Lehrangebote der konkurrierenden Stadt-
und Winkelschulen von wenigen Ausnahmen abgesehen nur in den Fällen über-

Die folgenden Überlegungen stützen sich neben eigenen Arbeiten insbesondere auf Rudolf
Künzli's grundlegende Studie zur Topik der Lehrplanung (Kiel 1986); vgl. auch Künzli 1997.
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liefert sind, wo öffentliche, d. h. hier meist kommunale Ordnungsversuche ein¬

setzten.8

Das Spannungsfeld von kirchlich angebotener Lehre und privater Nachfrage
charakterisierte denn auch die schulpolitische Ausgangslage der Reformation.

Der Niedergang der Latein- und Gelehrtenschulen schien offensichtlich, deren

Angebot nicht der Nachfrage gemäß. Das Großartige im insbesondere von Jo¬

hannes Bugenhagen ausgeformten lutherischen Lehrplankompromiß liegt

darin, dies gesehen und in der Schulordnung berücksichtigt zu haben. In ihrer

Grundstruktur läuft die neue Schulordnung darauf hinaus, was Herrschaft und

Kirche interessiert (also insbesondere Lesen, die Glaubenslehre und an höheren

Schulen das Latein) zur verbindlichen Pflicht zu erklären, während gleichzeitig

entsprechender zahlender Nachfrage angeboten werden sollte, was das Stadt¬

bürgertum interessierte, also insbesondere Schreiben, Rechnen und späterhin
auch andere nützliche Gegenstände. Alle Schulen sollen öffentlicher - d.h. hier

kirchlicher - Aufsicht unterstellt werden, um dadurch die Einhaltung der Schul¬

ordnung zu gewährleisten.9
Das Entgegenkommen wird noch viel stärker im Verfahren der Lehrplanar¬

beit sichtbar. Fast allen reformatorischen Schulordnungen gehen intensive Ver¬

nehmlassungen voraus, mancherorts wie in Württemberg kommt es zur Bildung
der ersten sachkundigen Kommissionen, die mit der Ausarbeitung der Schulord¬

nung betraut werden. Das seinerzeit komplexeste Entwicklungsverfahren war

jedoch mit dem prominentesten Gegenentwurf zur reformatorischen Schulord¬

nung verknüpft, der jesuitischen ratio studiorum von 1599, die in einem mehr¬

jährigen Anhörungs- und Beteiligungsverfahren unter Mitwirkung aller Or¬

densprovinzen und Lehranstalten ausgeformt wurde. Sie galt dafür

anschließend unverändert nahezu 250 Jahre.

Was indiziert dieser Verfahrensaufwand? Lehrplanarbeit ist zu einer öffentli¬

chen Angelegenheit geworden, zumindest in dem Rahmen, in dem es eine ent¬

scheidungsrelevante Öffentlichkeit gibt. Durch die Reformation fiel den Lan¬

desherren mit der Herrschaft über den Glauben auch die Lehrplanhoheit zu

(Augsburger Religionsfrieden), aber selbst in diesem Rahmen war die Lehrord¬

nung nicht länger selbstverständlich. Es ist so nicht zufällig, daß sich Luther in

seinen drei Schulpredigten nacheinander an die Fürsten, die Ratsherren und die

Eltern wendet, als die drei Interessengruppen, die Angebot und Nachfrage im

Bildungsbereich bestimmen. Der Reformator verläßt sich nicht alleine auf die

inhaltliche Ausformung des Schulangebotes. Es ist die Beteiligung, die der Lehr-

Auch hier ist nach wie vor auf Dolch's große Studie zum Lehrplan des Abendlandes zu verwei¬

sen, wobei freilich die regionale und lokale Schulgeschichtsschreibung in den letzten zwei Jahr¬

zehnten für fast jede größere Gemeinde entsprechende Dokumente vorgelegt hat; vgl. auch

Hammerstein et al. 1996. Viele Beispiele sind im übrigen in den von Michael Klöcker heraus¬

gegebenen Bänden zum historischen Schulrecht beim Böhlau-Verlag zu finden, insbesondere in

den Reprints älterer Sammlungen (wie z.B. Ludwig von Rönnes zweibändigen „Das Unter¬

richtswesen des preussischen Staates" 1990) und den schulrechtlichen Dokumentationen (wie
z.B. Biehl,Hopmann und Wulff 1994).
Ich bin der historischen Entwicklung seit der Reformation in zwei Untersuchungen nachgegan¬

gen: Lehrplanarbeit als Verwaltungshandeln (Kiel 1988) und Die Verschulung der Schule (noch
unveröffentlichte „Habilitationsschrift" zur Schulgeschichte der Herzogtümer Schleswig und

Holstein im Schnittpunkt der deutschen und der nordischen Schulgeschichte). Aus diesen bei¬

den Untersuchungen sind alle in diesem Abschnitt folgenden Beispiele entnommen.
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Ordnung die Akzeptanz sichern soll, die nicht als selbstverständlich vorausge¬

setzt werden kann.

Als schulpolitisch erfolgreich kann man den reformatorischen Vorstoß jedoch
nicht betrachten. Gewiß sind Reformationszeit und noch vielmehr der Barock

von zahllosen Schulordnungen und Lehrplanreformen durchzogen, die in ihren

großartigsten Exempeln wie Comenius' Didaktik noch einmal versuchen, in ei¬

ner vollständigen und zugleich abgeschlossenen Ordnung Wissen, Lehren und

Lernen zu versöhnen. Aber bis weit in das 18. Jahrhundert hinein zerfällt das

faktische Bildungsangebot entsprechend den vorreformatorischen Trennungsli¬
nien: Für die Mehrheit heißt das Heranwachsen ohne Schulbesuch. Dort wo sich

Bildungsnachfrage entwickelt, also zunächst in den Städten, dann - oft in engem

Zusammenhang mit der Entwicklung des Zusammenspiels von Handel, Hand¬

werk und Landwirtschaft - auch in reicheren Landstrichen, dort wird bis weit in

das 18. Jahrhundert hinein ein großer Teil der Bildungsnachfrage durch Bil¬

dungsangebote befriedigt, die nicht der öffentlichen Kontrolle unterliegen,
durch Winkel- und Bauernschulen, privat wirtschaftende Schreib- und Rechen¬

meister und Wanderlehrer, die genausoviel unterrichten, wie sie honoriert be¬

kommen. Noch Ende des 18. Jahrhunderts sammeln diese nicht-öffentlich regu¬
lierten Angebote gerade in Gegenden, wo die große Mehrheit aller Kinder

Schulunterricht erhält, ein vielfaches der in öffentlich kontrollierten Schulen

unterrichteten Schüler (so z.B. in weiten Teilen Nord- und Südschleswigs).
Selbst dort, wo der lutherische Schulkompromiß sich durchsetzte, blieb sein

Erfolg nicht unbestritten. Die Kritik richtete sich gegen die dritte Prämisse, die

Wirkungsprämisse, nämlich daß die Vermittlung des Wissens den Lehrplanzie¬
len entsprechende Handlungen sichere. Hier ist vor allem die pietistische Kritik

an der lutheranischen Orthodoxie hervorzuheben. Das Einpauken des Kate¬

chismus mit allen seinen Unterabteilungen sei nicht der rechte Weg zu gottes-

fürchtigem Leben. Gerüttelt wird nicht an der Doppelstruktur des lutherischen

Schulkompromisses, sondern an seiner Durchführung. Um die Kinder zur wah¬

ren Gottseligkeit und christlicher Klugheit anzuführen (FranckeL genügte bloße

Wissensvermittlung, mußte der Unterricht selbst zur praxis pietatis werden. Die
schulhistorische Pointe liegt hier in der damit notwendigen Abgrenzung der

Schule als eines spezifisch gestalteten und kontrollierten Raumes, dessen Erfor¬

dernissen die Lehre sich einzufügen habe. Verständlich darum auch das Interes¬

se an der Verselbständigung der Lehrerbildung: Zur praxis pietatis reicht Wissen

nicht aus, müssen Gemüt und Haltung der Lehrer dem Schulraum entsprechend
vorgestimmt sein.

Zumindest wirkungsgeschichtlich spinnt der Philanthropismus diesen Faden

weiter, nur daß er den Doppelauftrag der christlichen Klugheit säkularisiert,
oder um es näher an Basedow auszudrücken: im doppelten Erziehungsziel von

Ordnung und Reinheit pädagogisiert. Die praxis pietatis wird zur pädagogischen
Praxis, die verlangt, den Schulraum und damit auch den Lehrplan pädagogi¬
schen Anforderungen zu unterwerfen. Manches Ergebnis dieser Transformation

wirkt heute etwas überspannt, wenn etwa beispielsweise die Notwendigkeit des

Frontalunterrichtes und eines dafür geeigneten Schulraumes primär damit be¬

gründet wird, daß dadurch der heimlichen Selbstbefriedigung im Unterricht

vorgebeugt werden könne. Der Totalitätsanspruch des philanthropischen Schul¬

konzeptes kannte keine Grenzen: Manch einer träumte Ende des 18. Jahrhun-
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derts vom perfekten Lehrplan, der für jeden Tag und jede Stunde exakt im vor¬

aus festlegt, was wie zu unterrichten sei. Der groß angelegte Versuch, diese neue

Schule mit einem neuen orbis pictus nach Art des Comenius zu supplieren,

schlug jedoch fehl, nicht zuletzt weil die gesellschaftliche Differenzierung des

Wissens und der Arbeit längst Ausmaße angenommen hatte, daß schon die blo¬

ße Aufzählung ihrer Elemente den Rahmen eines Schulbuches gesprengt hätte.

Die eine Ordnung des Wissens, die den Zusammenhang von gesellschaftlich Zu-

handenem und pädagogisch Vermittelbarem garantiert, ließ sich nicht mehr her¬

stellen. Was blieb war das eben schon im Barock beliebte Versprechen, mit päd¬

agogischer Methodisierung durchgeformter Unterricht könne den Lerngang so

sehr beschleunigen, daß alles nur Erdenkliche und Wünschbare im Laufe der

Schulzeit vermittelt werden könnte. Dazu sollte die neue Perfektibilitätspsycho-

logie die Grundlagen liefern.

Das Publikum oder die gebildete Öffentlichkeit, wie sie sich im Verlaufe des

18. Jahrhunderts ausgebildet hatte, sah diesem Treiben teils amüsiert, teils schok-

kiert, teils begeistert zu - aber allemal interessiert. Kein Wunder, daß der umtrie¬

bige Basedow für seine Schulprojekte gewaltige Spendenbeträge scheinbar mü¬

helos einsammeln konnte. Das Publikum erkannte im philanthropischen

Projekt die Arbeit an seiner eigenen Existenzgrundlage. Die Ausweitung der

gebildeten Öffentlichkeit setzte eine öffentliche Bildung voraus, die zur Teilhabe

an ihr befähigt. Der Lehrplan wird hier zum ersten Male zum Maßstab öffentli¬

cher Bildung im eingangs erwähnten doppelten Sinne: Gerade in dem, womit

die philanthropischen Lehrpläne chronisch über den faktisch gebotenen Unter¬

richt hinaus schießen, markieren sie die Differenz zwischen dem, was die öffent¬

lichen Bildungsanstalten zu Wege bringen, und dem, was öffentliche Bildung als

Bildung zur Öffentlichkeit verlangt.
Warum hat sich der Staat das philanthropische Lehrplankonzept methodisch

vollständig vorgeplanten Schulunterrichts nicht zu eigen gemacht? Am Nieder¬

gang der philanthropischen Bewegung um 1800 waren neben der chronischen

Unfähigkeit, die vollmundige Versprechen auch nur annähernd einzulösen, si¬

cherlich auch die Nachwehen der Französischen Revolution beteiligt, die die

ohnehin vorhandenen Bedenken gegen eine Überbildung des Volkes in pani¬
sche Angst vor einem allzu gebildeten Pöbel wachsen ließen. Der Glaube an die

Methode als Schlüssel zur Lehrplankontrolle ging jedoch nicht gleich ganz ver¬

loren. Im Gegenteil sieht das frühe 19. Jahrhundert den weltweiten Erfolg eines

Lehrplankonzeptes, daß durch strenge methodische Zurichtung Umfang und

Ertrag des Unterrichts präzise vorauszubestimmen und damit zu begrenzen ver¬

spricht: des wechselseitigen Unterrichts. Er eröffnete zu den seit der Antike pri¬
mär inhaltlich definierten Lehrplänen eine methodisch bestimmte Alternative:

Auswahl des Unterrichtsstoffes danach, was in kleinste Portionen zerlegt und in

der Vermittlung exakt kontrolliert werden kann. Gleichzeitig bot das militäri¬

sche Gepräge des wechselseitigen Unterrichts eine pädagogische Praxis, die we¬

niger gefährlich als die der alles vermitteln wollenden Aufklärer zu sein schien.

Aber auch die Pädagogenzunft war dem Experiment nicht abgeneigt. Es waren

- entgegen landläufiger Lehrmeinung - nicht zufällig die Gebildeten unter den

Lehrern, die sich die neue Methode zu eigen machten, gerade weil sie im Primat

der Methode den Vorrang des Pädagogischen in Schule und Unterricht zu legi¬
timieren erlaubte, was in der Konsequenz nichts anderes bedeutete, als daß den
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Pädagogen und nicht der Öffentlichkeit oder anderen Mächten das letzte Wort
bei Lehrplanentscheidungen zukäme.
Die Bewegung des wechselseitigen Unterrichts blieb jedoch ein gut vierzig bis

fünfzig Jahre währendes Intermezzo, daß zu keiner Zeit in einer Mehrheit der

europäischen Staaten zum vorgeschriebenen Lehrplan wurde (vgl. ergänzend
Hopmann 1986). Im Verlaufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzt sich

dagegen insbesondere von Bayern und Preußen ausgehend ein anderes Lehr¬

planverständnis durch, das einen intelligenteren und leichter zu verwaltenden
Modus der Begrenzung der Bildungsinhalte anbot. Pate stand die neue Verwal¬

tungsordnung, wie sie insbesondere in der preußischen Gewerbeordnung und

der Städteordnung zum Ausdruck kam. Humboldt darf neben Schleiermacher
wohl als einer der wichtigsten Urheber dieses neuen Lehrplanverständnisses
gelten. Der Lehrplan wurde nun aus den allgemeinen Schulordnungen ausge¬
gliedert und in einen selbständigen Lehrkatalog verwandelt, der in groben Zü¬

gen festhielt, was warum unterrichtet werden sollte und - wenigstens im Nor¬

malplan von 1816 - fast eben so ausführlich: was nicht mehr unterrichtet werden
sollte. Der Normalplan, wie der Lehrplan jetzt hieß, war nicht an die Lehrer
direkt gerichtet, sondern diente der Verwaltung als Maßstab der Beurteilung der
lokalen Unterrichtsplanung. Die Unterrichtsmethoden wurden teils implizit,
teils wie in Preußen explizit aus den Lehrplanvorgaben ausgeschlossen und ihre
Auswahl den Schulen und Lehrern überantwortet. Mit dieser sogenannten Me¬

thodenfreiheit entstand eine Doppelung des Planungsprozesses, die verlangt,
den staatlichen Lehrplan durch lokale Unterrichtsplanung zu supplieren. Die

Lehrer erhalten damit gleichsam eine Lizenz, alles zu unterrichten, was den ge¬
steckten Rahmen nicht sichtbar verletzt (Hopmann 1988).
Mit diesem Schritt wurde die erste unter Bezug auf Plato erwähnte Prämisse,

die Planungsprämisse, zwar nicht aufgehoben aber eingeschränkt. Zum einen
konnte mit dieser Öffnung der seit Aristoteles gesuchte Lehrplankompromiß
zwischen politischen Allgemein- und je gegebenen Sonderinteressen besser be¬

werkstelligt werden. Zum andern milderte die Doppelkonstruktion einen Teil
der in einer sich differenzierenden Gesellschaft nicht mehr befriedigend zu lö¬
senden Legitimationsprobleme. Der Staat kann sich von nun an bei Einsprü¬
chen von Bedenkenträgern darauf berufen, nur das Notwendigste geregelt zu

haben; alles andere sei der lokalen Ausgestaltung überlassen. Da diese aber dem

pädagogischen Fachpersonal überlassen bleibt, kann sich dieses gegenüber jed¬
wedem Einwand mit dem Nachweis begnügen, das was unterrichtet wird, sich im
Rahmen der staatlichen Vorgaben bewege und damit legitimiert sei. Kein Zufall

daher, daß es wieder gerade die Lehrer sind, die sich in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts massiv für ein staatliches Lehrplanregiment einsetzen. Es immuni¬
sierte gegen lästige Einmischung der bis dahin so wirkungsmächtigen lokalen
Schulinteressenten.

Der Preis, den die Lehrer dafür zu entrichten hatten, war, daß der Lehrplan
zum Politikum wurde, bei dessen Ausformung sie nur eine Interessentengruppe
unter vielen waren. Während fast alle bekannten Lehrplanentwürfe bis zum

Ausgang des 19. Jahrhunderts von pädagogischen Experten, meist pädagogisie-
renden Theologen, verfaßt worden waren, wird typisch für die Lehrplanausfor-
mung im 19. Jahrhundert die Arbeit ministeriumsnaher Kommissionen oder po¬
litisch verantwortlicher Einzelverfasser, die den Lehrplan im Spannungsfeld
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politischer Interessen auszutarieren suchten. Wenn die Öffentlichkeit in den

Prozeß der Lehrplanarbeit organisatorisch einbezogen wird, handelt es sich wie

bei den preußischen Lehrplankonferenzen in der zweiten Hälfte des 19. Jahr¬

hunderts fast ausschließlich um gesellschaftliche Interessenvertreter, während

die Lehrer - wenn überhaupt - nur eine Nebenrolle eingeräumt bekommen.

Dörpfeld hat in seinem Bericht über die preußische Lehrplankonferenz von

1872 darüber beredte Klage geführt (1873).
Das wäre vermutlich auch nicht sonderlich problematisch geworden, wenn

nicht - nicht zuletzt auf Druck der Lehrerschaft - die von Humboldt und

Schleiermacher gezogene Trennungslinie zwischen staatlichen Normalplan
und lokaler Unterrichtsplanung in den nachfolgenden Lehrplänen mehr und

mehr überschritten worden wäre. Schon der Nachfolger des Normalplanes von

1816, das sogenannte Blaue Buch von 1837 war ein vergleichsweise dickleibiges
Dokument mit vielen Detailvorschriften. Über die war aber nach Meinung der

mit wachsendem Selbstbewußtsein agierenden Lehrerschaft allein pädagogisch
angemessen zu entscheiden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verdich¬

tete sich so die Kritik an der staatlichen „Bürodidaktik", die vom grünen Tische

aus den Pädagogen unbrauchbare Vorschriften mache. Bei der preußischen
Schulkonferenz von 1890 wurde auf diese Kritik mit einem weiteren Differen¬

zierungsschritt geantwortet. Der politische Diskurs mündete nun mehr nur in

ein politisches Rahmendokument,das die Grundzüge der Lehrplanarbeit festle¬

gen sollte, während die Ausformung der Fachpläne überwiegend aus Lehrern

zusammengesetzten Expertengruppen überlassen bleiben sollte.

Klassisches Beispiel für diese Dreiteilung wurde die preußische Lehrplanre¬
form für höhere Schulen von 1925 (die übrigens der Modellfall war, an dem

Weniger dann in seiner Lehrplantheorie seine drei Schichten der Lehrplanar¬
beit abträgt). Zunächst wurde mit großem öffentlichem Aufwand eine Denk¬

schrift zur Reform vorgelegt, alle Kritik im folgenden jedoch darauf verwiesen,
daß die Lehrpläne ja erst noch folgen würden. Dann wurden auf Grundlage der

Denkschrift neue Lehrpläne entworfen, Kritik an den Entwürfen jedoch damit

zurückgewiesen, daß schon in der Debatte über die Denkschrift alles notwendi¬

ge gesagt worden sei. Den Lehrkräften blieb es dann überlassen, im Rahmen der

nun rechtsförmig gesicherten Methodenfreiheit ihren lokalen Unterricht zu ent¬

werfen. Die Dreiteilung erwies sich damit gleichsam als perfekte Legitimitati-
onsentsorgung.
Mit dieser Teilung wurde der Lehrplan, soweit man unter ihm die stoffliche

Vorausplanung des Unterrichts versteht, aus dem öffentlichen Raum heraus

wieder in die Hinterzimmer der Expertengespräche verlegt. Die organisierte
Öffentlichkeit hat sich seitdem von wenigen Ausnahmen abgesehen an die hier

festgelegten Diskursgrenzen gehalten. Politische Absichtserklärungen wie Leit¬

ideen oder Schulbilder vermögen vielleicht noch die Öffentlichkeit erhitzen; die

Einzelheiten der Fachpläne nehmen meist noch nicht einmal die verantwortli¬

chen Politiker zur Kenntnis. Die Grenzziehung zum praktischen Diskurs ist je¬
doch, wie wir aus der empirischen Forschung wissen, nicht minder scharf: Eine

große Mehrheit der Lehrkräfte schaut höchst selten in die jeweils geltenden
Lehrpläne, nicht einmal alle zwei Jahre. Das spielt empirisch auch keine sonder¬

lich große Rolle, weil Lehrpläne nur in seltenen Fällen von der vorherrschenden

ünterrichtspraxis so weit abweichen, daß sie unmittelbar zur Veränderung ein-
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gefahrener Unterrichtsroutinen zwingen. Für Lehrkräfte wird die genaue
Kenntnis des Textes deshalb meist nur in Prüfungs- und Konfliktfällen wichtig,
dort, wo es um die Frage geht, ob sie ihr Tun im Rahmen des je geltenden Lehr¬

planes didaktisch rechtfertigen können.10

Der intermediären Funktion im Spannungsfeld von schulpolitischem und

schulpraktischem Diskurs sind sich heutige Lehrplanmacher wohl bewußt. Fragt
man sie nach den Gründen für die von ihnen betriebene Lehrplanreform, wei¬

sen sie neben schulischem Strukturwandel auf politische Anforderungen und

gesellschaftliche Veränderungen hin. Tatsächlich werden die meisten Lehrplan¬
revisionen von politisch-administrativen Entscheidungen ausgelöst. Im Schnitt

geschieht das alle sieben Jahre, ganz gleich um welches Fach oder welche Schul¬

stufe es sich handelt. Fragt man Lehrplanmacher dagegen danach, was für sie bei

ihren Lehrplanentscheidungen eine Rolle spielt, ist von Politik und Gesellschaft

nicht länger die Rede. Da zählen allein fachliche, didaktische und pädagogische
Argumente. Das Ausmaß, in dem die politische Dimension der Lehrplanarbeit
von Lehrplanmachern erkannt wird, scheint abhängig von den Zeitläuften und

regionalen Umständen. Ein aktiver Minister wie in unserem Märchen kann die¬

se politische Dimension kräftig in Erinnerung rufen. Geht es aber an die kon¬

kreten Sachentscheidungen, so sind sich alle Lehrplanmacher nach den bisher

vorliegenden empirischen Untersuchungen einig: Sie geben der Politik, was der

Politik ist, allenfalls in den Präambeln. Die konkreten Lehrplanentscheidungen
aber verbleiben im innerdidaktischen Diskurs. Die Lehrplanmacher müssen

bloß darauf achten, daß das, was sie aus pädagogischen Gründen vorschreiben

wollen, nicht offenkundig den politischen Vorgaben zuwiderläuft. Daß ihnen das

meist gelingt, mag man daran ablesen, daß die von Lehrplanmachern vorberei¬

teten Lehrplanentwürfe nur in seltenen Fällen im Prozess der politischen Ent¬

scheidung über ihre Gültigkeit nachhaltig verändert werden.11

3. Lehrplanarbeit als Diskursentmischung

Die damit entstandene Dreiteilung:
- ein politischer Diskurs, der einen Rahmentext für die Lehrplanarbeit setzt,
- ein programmatischer Diskurs, der im Zusammenspiel von Administration

und Lehrerschaft den konkreten Lehrplan entwickelt und schließlich
- ein praktischer Diskurs, der die lokale Ausformung der Unterrichtsplanung

besorgt,

hat sich seit der Jahrhundertwende im deutschen Sprachraum im wesent¬

lichen nicht geändert und ist zugleich das vorherrschende Modell der Lehr-

10 Vgl. neben Hopmann 1988 Biehl 1997; Biehl und Ohlhaver 1997, Ohlhaver 1997;Tillmann
1996

11 Detaillierte Daten dazu enthalten die oben erwähnten Forschungsberichte, die beim Verfasser

angefordert werden können. Ähnliche Ergebnisse zeigten bereits die Studien von Haft et al.

1986 und Hopmann 1988. Das eingangs erzählte norwegische Beispiel ist also untypisch, inso¬
fern sich normalerweise die politischen Instanzen spürbarer Eingriffe in die von Lehrplankom¬
missionen vorgelegten Entwürfe enthalten.
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planarbeit in den meisten europäischen Ländern (vgl. Hopmann und Künzli

1994).
Versuche diese Dreiteilung aufzulösen, entweder durch einen höheren Detail¬

lierungsgrad der politischen Vorgaben oder durch eine die Methodenfreiheit

einebnende didaktische Detaillierung des Lehrplans, hat es in der Lehrplange¬
schichte zwar immer wieder gegeben, doch hat sich keiner dieser Versuche auf

Dauer halten können. Denn jede Aufgabe der diskursiven Selbständigkeit der

drei Ebenen würde jede Lehrplanentscheidung mit den Legitimationserwartun¬
gen an alle drei Ebenen belasten. Wie eng oder weit die Diskursebenen an ein¬

ander gekoppelt sind, mag dabei von Fall zu Fall verschieden sein. Im allgemei¬
nen ist der Spielraum recht groß. So ist es durchaus möglich, daß sich zum

Beispiel im Laufe der Lehrplanarbeit die politischen Rahmenvorgaben mehr¬

fach ändern, ohne daß deswegen die konkrete Ausgestaltung der Fachpläne ge¬

ändert werden muß (Bremen).
Halten wir einige Resultate aus diesem kurzen Gang durch die Geschichte

fest, der noch durch viele empirische und historische Einzelbefunde untermau¬

ert werden könnte (vgl. zum folgenden Hopmann 1988):

1. Planungsprämisse: Die Lehrplanung ist wie von Plato und Aristoteles ge¬

wollt zu einer öffentlichen Angelegenheit geworden - die unter weitgehen¬
dem Ausschluß der Öffentlichkeit erledigt wird. Ermöglicht wird dies durch

eine Dreiteilung des Lehrplandiskurses, die der Politik und der Öffentlichkeit

die Beschäftigung mit dem Allgemeinen überläßt, die konkreten Lehrplan¬
entscheidungen jedoch in den Binnenraum eines nur wenigen zugänglichen
Diskurses zwischen Bildungsadministration und Schulpraktikern verlegt, der

seinerseits wiederum nur lose mit dem Gang der praktischen Bildungsarbeit
in den Schulen verknüpft ist. Die Koordinierung zwischen diesen Niveaus er¬

folgt rein negativ, d.h. jeder Diskurs setzt den anderen Grenzen, ohne positiv
bestimmen zu können, was in den anderen Diskursen erfolgt.

2. Lernprämisse: Ob überhaupt gelehrt wird, was geplant ist, und ob gelernt
wird, was gelehrt wird, wird nur an einzelnen Schnittstellen im Bildungssy¬
stem sichtbar, also in Konfliktfällen oder Prüfungssituationen. Auch hier gilt
das Prinzip negativer Koordination, d.h. es geht allein um die Frage, ob das,

was an den Schnittstellen sichtbar wird, diskursiv in dem Rahmen verbleibt,
den die anderen Diskursebenen gesetzt haben. Es wird also nicht geprüft, ob

die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler den in sie durch den Lehrplan

gesetzten Hoffnungen entspricht, sondern nur punktuell, ob sie zu einem ge¬

geben Zeitpunkt zu schulischen Handlungen in der Lage sind, die im Erwar¬

tungshorizont des Lehrplanes mit angelegt waren. Eine summarische Empi¬
rie, ob das Resultat des Schulbesuchs der Summe der Lehrplanerwartungen
oder den damit verknüpften politischen Hoffnungen entspricht, gibt es nicht

und kann es nicht geben, weil es keinen linearen Zusammenhang zwischen

den drei Planungsebenen gibt. Jede eröffnet nur einen diskursiven Raum un¬

gezählter Möglichkeiten, in dem alle Lernresultate, die nicht offenkundig dem
diskursiv gesteckten Rahmen zuwiderlaufen, legitime Ereignisse sind.

3. Wirkungsprämisse: Ob die außerschulischen oder späteren gesellschaftlichen

Handlungen in irgendeiner Weise den in den schulpolitischen Leitideen oder

in den Lehrplänen ausgedrückten Erwartungen entsprechen, ist fraglich. Un-
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tersuchungen zum Zusammenhang zwischen Schulwissen und Alltagswissen
deuten darauf hin, daß etwa in Bereichen wie den Naturwissenschaften, der
Informatik oder der Umwelterziehung die Grenzziehung zwischen beiden
ziemlich ausgeprägt ist, das, was wir in der Schule lernen, nur begrenzten Ein¬
fluß darauf hat, was wir außerhalb der Schule machen. Natürlich bringen wir
aus der Schule einen Grundstock von Kenntnissen und Fertigkeiten mit, den
wir späterhin in der einen oder anderen Weise verwenden. In welcher Weise,
darüber sagen Lehrpläne nicht viel empirisch überprüfbares. Wenn man be¬

rücksichtigt, daß Lehrpläne im Schnitt (in Deutschland) nur ungefähr sieben
Jahre gelten und darüber hinaus nur einer von vielen Einflußfaktoren im tat¬

sächlichen Unterrichtsgeschehen sind, dann ist jeder Versuch, hier einen em¬

pirischen überprüfbaren Zusammenhang finden zu wollen, auch sinnlos.

Lehrpläne taugen nicht zur Prognose oder als empirischer Maßstab gesell¬
schaftlichen Wissens oder Handelns.

Die von Plato vorausgesetzten Prämissen lassen sich also nicht einlösen oder

wenigstens ihre Einlösung empirisch nicht belegen. Gleichwohl hat sich der
Glaube an öffentliche Lehrplanarbeit nicht verflüchtigt,ja es gibt wenige andere

gesellschaftliche Planungsverfahren, die eine vergleichbare Kontinuität über
mehrere Jahrhunderte aufweisen können. Aber wie kann etwas Maßstab öffent¬
licher Bildung sein, was im großen und ganzen der Öffentlichkeit unbekannt ist
und das sich empirisch nicht messen läßt? Um die Maßstabsfunktion der Lehr¬

pläne zu analysieren, muß die Unabhängigkeit und Interdependenz der drei
Ebenen gesehen werden:

1. Auf politischer Ebene ist nicht der Lehrplan selbst, sondern der mit ihm ver¬

knüpfte öffentliche Diskurs Maßstab öffentlicher Bildung. Im Lehrplandis¬
kurs kommt zur Sprache, was öffentlich an Bildung erwartet oder vermißt
wird. Lehrplanarbeit ist hier erfolgreich, wenn sie der Öffentlichkeit Doku¬
mente anbieten kann, in denen sie sich und ihre Probleme wiedererkennt, was
in Demokratien durch die Mehrheitsfähigkeit solcher Dokumente verbürgt
wird. Lehrplanarbeit leistet auf dieser Ebene die Aufsummierung des bil¬

dungspolitischen common sense. Sie bündelt die politisch nicht traktierbare

Komplexität gesellschaftlicher Erziehungsverläufe in überschaubare Erwar¬

tungen an das Bildungssystem. Die langfristigen Folgen solcher Planungsdo¬
kumente spielen in diesem Diskurs - schon aufgrund der Kurzlebigkeit poli¬
tischer Diskursbewegungen - keine Rolle. Sie sind zum Zeitpunkt des
Diskurses unbekannt und können auch später nicht empirisch ermittelt wer¬

den.

2. Auf der praktischen Ebene ist der Lehrplan ebensowenig Maßstab pädagogi¬
schen Handelns oder gar der konkreten Resultate des Unterrichts. Er stellt
nur den-diskursiven Rahmen zur Verfügung, der es erlaubt, die Komplexität
des pädagogisch Möglichen an ein überprüfbares Kriterium zurückzubinden,
nämlich ob sich mit Mitteln des schulpraktischen Common sense zeigen läßt,
daß was immer ins Blickfeld gerät, sich im vom Lehrplan gesetzten Rahmen
legitimieren läßt.

3. Aufprogrammatischer Ebene, also dort wo der Lehrplan faktisch geschrieben
wird, gilt es den je wahrgenommenen politischen Common sense mit dem

schulpraktischen zu versöhnen. Lehrplanarbeit ist hier erfolgreich, wenn sie
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der Politik und der Öffentlichkeit das Gefühl vermitteln kann, deren Erwar¬

tungen gerecht zu werden, und wenn sie das zugleich mit Mitteln tut, die vom

Durchschnitt der pädagogischen Profession für pädagogisch vernünftig gehal¬
ten werden.

Lehrpläne sind also in der Regel in Dokumente geronnener Common sense

oder - wie Peter Menck das einmal etwas spitz formuliert hat - die Selektion

von Selektiertem (Menck 1989). Schießen sie in Richtung des politischen Dis¬

kurses über diesen Rahmen hinaus, so bezeichnet die Differenz von Geplantem
und allgemein Akzeptierten, wie weit die Bildung der Öffentlichkeit von der im

Lehrplan skizzierten Bildung entfernt ist. Das kann wie in Hessen der siebziger
Jahre zu politisch heftigen Gefechten führen - die aber die faktische Schul- und

Unterrichtspraxis nur marginal berühren. Wegen der politischen Kosten sind

solche Überschreitungen gemessen an der Anzahl öffentlicher Lehrpläne je¬
doch äußerst selten. Schießen Lehrpläne über den schulpraktischen Common

sense hinaus, bezeichnet die Differenz in der Regel den Abstand zwischen ge¬

sellschaftlichen Erwartungen an Schule und dem schulpraktisch Üblichen oder

Möglichen. Das ist lehrplangeschichtlich gesehen der häufigere Fall (selbst die

aufgrund ihrer Restriktionen berüchtigten SnEHLSchen Regulative von 1854

gingen weit über das seinerzeit in Schulen übliche hinaus). Die Wirkungen die¬

ses Überschusses sind aber nicht unmittelbarer Art, sondern meist nur diskursi¬

ver Natur, d.h. mit ihm ändert sich der Spielraum des Möglichen in eine be¬

stimmte Richtung. Ob und wie dieser Spielraum genutzt wird, wird aber nicht

durch Lehrplanarbeit entschieden, sondern im praktischen Diskurs, wie er sich

in Klassen- und Lehrerzimmern entfaltet. Darüber sind sich Lehrplanmacher
unseren Umfrageergebnissen zufolge durchaus im klaren: Sie räumen Neuerun¬

gen in Lehrplänen keine großen Erfolgsaussichten ein.

Eine Folge der negativen Koordination und der Bindung an den je zuhande-

nen Common sense ist, daß Lehrpläne Instrumente der Stabilitätssicherung sind,
nicht des Wandels. In der Lehrplänen eigenen Rhetorik der Innovation wird

leicht übersehen, daß die faktischen Veränderungsmargen gering sind. Wir ver¬

fügen in diesem Bereich über keine präzisen empirischen Untersuchungen, aber
wenn man die Menge der seit Anfang des vorigen Jahrhunderts beispielsweise in

Schleswig-Holstein als Schulstoff angesetzten Grundkenntnisse und -fertigkei-
ten ansieht, kann man wohl vermuten, daß sich rund drei Viertel des Pensums

der Pflichtschulzeit seitdem bewahrt haben. Belegt ist, daß sich das relative Ge¬

wicht der schulischen Fachgebiete seitdem nicht wesentlich gewandelt hat (vgl.
Hopmann i.V.). Neuere empirische und komparative Untersuchungen zu Lehr¬

planstrukturen und Schülerwissen deuten zudem darauf hin, daß dieser Grund¬

kanon in den westlichen Ländern im großen und ganzen identisch und stabil ist

(vgl. Meyer et al. 1992 sowie die Berichte aus den bekannten TiMMS-Studien wie

z.B. Baumert et al. 1997). Die kurzfristigen Schwankungen im gewichten be¬

stimmter Inhalte und Ziele mögen für Zeitgenossen imponierend wirken. Lehr-

planhistorisch sind sie meist nur Pendelausschläge einer fast linearen Bewe¬

gung, in der additiv auf das je Hergebrachte aufgestockt wird, ohne es in seiner

Substanz zu tangieren. Selbst scheinbar radikale Neuerungen wie Umwelterzie¬

hung und die Beschäftigung mit neuen Technologien haben ihre Geschichte,
eine Geschichte des Kommens und Gehens in curricularen Randbereichen.
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Wenn wir zum eingangs als Märchen erzählten norwegischen Beispiel zurück¬
kehren, so entspricht der norwegische Planungsprozeß in allen Elementen der

hier beschriebenen Regelmäßigkeit, mit der einen Ausnahme, dass der Minister

zuletzt die Trennungslinie zwischen der politischen und der programmatischen
Ebene überschreitet und in die Redaktion der Lehrpläne eingreift. Der Preis,
den er dafür zu bezahlen hatte, ist systematisch nicht überraschend. Nimmt man

die veröffentlichte Lehrermeinung als Maßstab, erleben viele Lehrkräfte diesen

Eingriff als politische Einmischung, die den Rahmen des pädagogischen Com¬

mon sense überschreitet. Die Reform ist deshalb auf Widerstand oder wenig¬
stens Unwillen bei vielen Lehrkräften gestoßen. Da die Reform aber dadurch

zugleich dem politischen Common sense besser entsprach, hat dieser Widerstand

nur schwache Resonanz im politischen Raum gefunden. Selbst von politischen
Gegnern des Ministers regierte Kommunen wie meine Heimatgemeinde Trond-

heim unterstützen mit enormen Mitteleinsatz die Einführung der neuen Lehr¬

pläne. Lehrplanhistorisch gesehen läßt sich vermuten, daß der Lehrerwider¬

stand nicht vielmehr als ein Sturm im Wasserglas sein wird - aber auch, daß die

Lehrpläne viel weniger verändern werden, als ihre politische Apologeten glau¬
ben. Die Empörung auf beiden Seiten entspringt einem notwendigen Mißver¬

ständnis entlang der platonischen Prämissen, nämlich daß Lehrpläne in irgend¬
einer Weise unmittelbar bestimmen, was im Unterricht geschieht.
Das lehrplanhistorisch Merkwürdige am norwegischen Beispiel ist jedoch,

daß eine systematisch viel gewichtigere Grenzüberschreitung von den Lehrkräf¬

ten nicht nur nicht kritisiert, sondern vielfach begrüßt worden ist. Die neuen

Lehrpläne schreiben nämlich vor, daß je nach Klassenstufe bis zu siebzig Pro¬

zent des Unterrichts als Thema- oder Projektarbeit durchzuführen sind, und

greifen damit direkt in die bislang gewährte Methodenfreiheit ein. Vieles spricht
dafür, daß sich die schulpraktischen Konflikte der kommenden Jahre an dieser

Erwartung entzünden werden mit dem wahrscheinlichen Resultat, daß eine

neuer Common sense herausgebildet werden muß, der den weiterhin vorherr¬

schenden konventionellen Unterricht in irgendeiner Weise zu Thema- und Pro¬

jektarbeit umdefiniert. Bis dann, in vielleicht fünf bis zehn Jahren, ein neuer

Lehrplan kommt, der neue diskursive Anstrengungen verlangt...

4. Grundformen der Lehrplanarbeit

International gesehen ist das hier beschriebene Modell der Lehrplanarbeit nur

eine von verschiedenen Varianten, öffentliche Bildung zu messen.12 Neben Län¬

dern mit einer lange gepflegten Lehrplantradition gibt es zum Beispiel andere,
in denen es keine allgemein verbindlich verschriftlichten Lehrpläne gibt. Aller¬

dings haben sich dort meist funktional äquivalente Muster der Steuerung des

öffentlichen Schulwesens entwickelt. Auch dort ist die Bestimmung des fakti¬

schen Unterrichtsinhalts nicht einfach den einzelnen Lehrkräften oder Schulen

überlassen, sondern Rahmenentscheidungen, Strukturvorgaben, Resultatskon-

12 Die folgenden Überlegungen habe ich teilweise gemeinsam mit Jörg Biehl und Frank Ohlha¬
ver an anderer Stelle entwickelt (vgl. Biehl, Hopmann und Ohlhaver 1996). Dort finden sich
auch weitere Literaturhinweise.
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trollen oder anders kodifizierte Vorgaben setzen dem Lehrplandiskurs aller Be¬

teiligten mehr oder weniger enge Grenzen. Ganz grob lassen sich dabei in den

westlichen Ländern vier Grundmodi curricularer Steuerung unterscheiden:

- Das philanthropische Modell

repräsentiert - wie oben erwähnt - eine der ältesten Formen staatlicher Lehr¬

planarbeit und beruht auf einer Art Doppelstrategie: Auf der einen Seite wird

dem Staat (oder dem Schulträger) das Recht zugebilligt, jede als richtig be¬

fundene Unterrichtsvorstellung etwa durch Lehrpläne, Schulordnungen etc.

verbindlich vorzuschreiben. Auf der anderen Seite wird als Aufgabe des Staa¬

tes (oder des Schulträgers) gesehen, durch Modell und Versuch Aufklärung

über Unterrichtsinhalte und -methoden zu schaffen. In der Sprache der Im¬

plementationsforschung handelt es sich um ein Top-down-Modell, bei dem

Initiative und Verantwortung hauptsächlich bei der Lehrplanverwaltung ge¬

sehen werden. Seit seiner ersten flächendeckenden Verwendung um 1800

(beispielsweise in den damaligen Herzogtümern Schleswig und Holstein) ist

dieses Modell vor allem in den nordeuropäischen Ländern lange populär ge¬

wesen (etwa Schweden, Norwegen) und häufig in Verbindung mit sozialde¬

mokratischen Reformstrategien zum Einsatz gekommen. Kennzeichnend für

das philanthropische Modell ist, daß von einer Einheit des Planungsdiskurses

ausgegangen wird, daß also alle drei platonischen Prämissen (Planungs-,

Lern- und Wirkungsprämissen) und ihr innerer Geltungszusammenhang vor¬

ausgesetzt werden.
- Das Lizenzmodell

sieht den Staat (Schulträger) ebenfalls in einer Gesamtverantwortung für den

Unterrichtsinhalt, beschränkt aber die Intervention auf die Vorgabe eines

„stofflichen" Rahmens (Lehrplan, Richtlinie) und überläßt der einzelnen

Schule und/oder der einzelnen Lehrkraft die Verantwortung für die Durch¬

führung. Die klassische Form dafür ist die systematische Unterscheidung von

Lehr- und Unterrichtsplanung, die der Lehrkraft mit der pädagogischen oder

Methodenfreiheit eine Art Lizenz für die Realisierung der Lehrplanvorgaben

überträgt. Erstmals kodifiziert in Preußen um 1810/20 repräsentiert das klas¬

sische Modell das vorherrschende Grundmuster der Lehrplanarbeit in den

deutschsprachigen Ländern bis wenigstens um 1970. Kennzeichnend für die¬

ses Modell ist die oben beschriebene Ebenendifferenzierung.
- Das Examen-artium-Modell

läßt sich an der Schulentwicklung in den USA exemplifizieren. Dort gab es

bis vor wenigen Jahren keine verbindlichen staatlichen Lehrpläne und auch

keine anderen Formen staatlicher Vorgabe der Unterrichtsinhalte, dafür aber

nicht weniger wirkungsvolle Zugangskontrollen der jeweils nachfolgenden

Bildungsinstitutionen. So haben etwa die Aufnahmenormen der führenden

Colleges der High School relativ genaue Vorgaben beschert, worauf ihre auf

das College vorbereitenden Unterrichtsangebote hinarbeiten mußten, wenn

ihre Absolventen eine Chance haben sollten. Sein historisches Vorbild hat

dieses Modell im examen artium und anderen Formen verselbständigter Auf¬

nahmeprüfungen wie etwa dem französischen Concour-System. Hier sind Re¬

sultatskontrolle und Unterrichtsdurchführung an verschiedene Institutionen

gekoppelt und damit wird die Einheit des Planungsdiskurses aufgegeben.
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- Das Assessment-Modell

ließe sich ebenfalls an der Schulgeschichte der USA exemplifizieren, histo¬
risch insbesondere anhand einiger Westküstenstaaten wie Kalifornien. Auch
hier gibt es meist keinen verbindlich verschriftlichten Lehrplan. Durch unter¬

schiedliche Abgangskontrollen wie standardisierte Schulleistungstests wird
den Schulen jedoch gleichwohl präzise vorgegeben, was sie bis zu den jeweili¬
gen Meßzeitpunkten erreicht haben sollen. In vielen US-Bundesstaaten läßt
sich bei der Veröffentlichung der Ergebnislisten studieren, wieviel Druck
Schulen ausgesetzt sind, die in diesem „Schulwettbewerb" schlecht abschnei¬
den. Andere, weniger rigide Formen des Assessment-Modells lassen sich in
den Ländern finden, die einheitliche Zwischen- oder Abschlußprüfungen
(etwa ein Zentralabitur) vorschreiben, ggf. wie in Dänemark nur für einzelne
Fächer.

Diese Grundformen sind natürlich nur Typifizierungen. In der Realität tauchen
sie selten rein auf, sondern meist als Mischformen. Darüber hinaus werden oft
wie in der Schweiz, Norwegen oder Dänemark für verschiedene Schulebenen
verschiedene Strategien angewandt. An der Frage, ob mit oder ohne Lehrplan,
und im Grad der Steuerung lassen sich die Modelle systematisch als Eckpunkte
eines Feldes beschreiben (vgl. Abb. 1; entnommen Biehl, Hopmann und Ohlha¬
ver 1996). Darüber hinaus gibt es einige modellübergreifende Gemeinsamkei¬
ten. Modelle mit Lehrplan setzen beispielsweise in der Regel am Verlauf des
Unterrichts an, Modelle ohne Lehrplan an den Unterrichtsergebnissen. Beide
Modelle direkter Steuerung sind exakter in ihren Vorgaben und der Definition
der Spielräume als Modelle indirekter Steuerung, deren Grenzen meist erst an

Konflikten im Einzelfall sichtbar werden
Wenn nun die Folgen dieser verschiedenen Grundformen für die Maßstabs¬

funktion der Lehrpläne beschrieben werden sollen, empfiehlt es sich darauf zu

sehen, wie die Grenzziehung zwischen auf der einen Seite dem politischen und
dem programmatischen Diskurs, auf der anderen Seite zwischen programmati¬
schem und praktischem Diskurs ausgeformt ist.
- ...im Lizenzmodell

Auf politischer Ebene fungieren im Lizenzmodell Lehrpläne oder die Lehr¬
pläne begleitende generelle Vorgaben (wie Leitbilder, Schulgesetze) wie
oben beschrieben als Dokumentationen des Common sense. Daran hat sich
seit der Jahrhundertwende nichts wesentliches geändert, nur daß die Mecha¬
nismen der Dokumentation des Common sense mehr und mehr formalisiert
und institutionalisiert wurden. Kaum ein Lehrplanverfahren kommt heutzu¬
tage ohne die Vorarbeit von politischen Kommissionen, parlamentarischen
Leitlinien etc. und die Beteiligung aller nur erdenklichen gesellschaftlichen
Organisationen und Interessenvertretungen aus. Das Verhältnis der program¬
matischen Arbeit zur praktischen Ebene ist ebenso einem stärkeren Institu-

tionalisierungsprozeß unterworfen worden. Bis vor rund dreißig Jahren war

hierzulande die Arbeit der Lehrplanverwaltung getan, sobald der Lehrplan
auf dem Tisch lag. Im Lizenzmodell ist es Sache der Lehrkräfte und Schulen
selbst, die Übersetzung der Lehrplaninhalte in lokale Praxis zu besorgen. Seit
dem hat sich jedoch zunehmend zwischen Lehr- und Unterrichtsplanung ein

ganzes System von vermittelnden Tätigkeiten und Institutionen geschoben.
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Ihr markantester Ausdruck sind die im letzten Vierteljahrhundert in mehre¬

ren europäischen Ländern entstandenen staatlichen Curriculuminstitute, die

je nach Land von der Lehrerfortbildung bis zur Entwicklung von Handrei¬

chungen und Unterrichtsmodellen ein weit gespanntes Feld von Aktivitäten

entfaltet haben.

- ...im philanthropischen Modell

Im philanthropischen Modell wurde und wird die Interpretation der staatli¬

chen Vorgaben von der Lehrplanverwaltung selbst mitgeliefert. Die Entwick¬

lung von Umsetzungshilfen und Fortbildungsaufgaben wird dann von dieser

selbst betrieben oder beispielsweise wie zur Zeit in Norwegen an nachgeord¬

nete Instanzen der Bildungsverwaltung wie die regionale Schulaufsicht dele¬

giert. In dem Maße, wie die Lehrkräfte die Intentionen der Vorgaben in ihre

lokale Praxis einbetten, können Veränderungen gesteuert werden. Freiheits¬

grade ergeben sich hier vor allem daraus, was im Lehrplan und den nachfol¬

genden Interpretationen nicht geregelt ist. Durch ihre Linearität beanspru¬

chen philanthropische Reformstrategien einen unmittelbaren Zusam¬

menhang zwischen politisch Gewolltem und praktisch Unterrichtetem und

seinen Wirkungen, ein Anspruch, der mit enormen Legitimationskosten ver¬

bunden ist, der sich aber empirisch nicht einlösen läßt. Lehrplanhistorisch

folgen darum meist auf philanthropische Top-down-Strategien explizit am

Lizenzmodell orientierte Auflockerungen, die die staatlichen Rahmensetzun¬

gen auf Minimalkataloge reduzieren und den Rest den nachgeordneten Ebe¬

nen überantworten (wie z. Z. in Schweden und Hessen).
-

... im Examen-artium- und im Assessment-Modell

Im Examen-artium-Modell und im Assessment-Modell, also Systemen ohne

Lehrplankern, stellt sich die Situation anders dar. Hier geht es ja nicht darum,

einen vorgegebenen inhaltlichen Rahmen diskursiv umzusetzen oder auszu-

reizen, sondern dieser Rahmen muß erst noch beschrieben und in seinen un¬

terrichtlichen Implikationen erfaßt werden. Beispielsweise ist ausgehend von

den in Standards oder Tests fixierten Erwartungen zu ermitteln, wie ein Un¬

terricht inhaltlich und methodisch angelegt sein müßte, um diesen Rechnung

zu tragen. Prominentester Ausdruck dieser Form der Lehrplanarbeit sind die

großen Curriculumprojekte, wie sie etwa in den USA bis zum jüngsten Rah-

mencurriculum für Naturwissenschaften (Benchmarks for science literacy

1994; vgl. Riquarts und Hopmann 1994) entstanden sind. Sie sind nicht wie

Lehrpläne für Schulen und Lehrkräfte verbindlich, sondern ein Angebot, wie

die erwarteten Unterrichtsergebnisse generiert werden können. Freiraum be¬

steht hier vor allem in der Wahl des Curriculumangebots.
In vielen Fällen treten hier Schulbücher oder Testbatterien normativ wie fak¬

tisch an die Stelle der Lehrpläne. Dadurch wird dann ein wesentlicher Teil der

Lehrplanarbeit dem „freien Spiel der Kräfte", den Produzenten solcher Ma¬

terialien überantwortet. Der politische Diskurs beschäftigt sich kaum oder

gar nicht mit der inhaltlichen Umsetzung der vorgegebenen Standards, be¬

schränkt sich häufig auf vage Forderungen nach „Weltklassestandards". Wer¬

den diese Standards wie etwa in Hirschs Cultural literacy: What ervery

American needs to know (1988) exemplifiziert, ähneln sie nicht zufällig

Topenkatalogen des gebildeten Diskurses. Sie sind auf ihre Art also auch

nichts anderes als Versuche, den angenommenen Common sense zu doku-
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mentieren. Der politische Vorteil von „nationalen Standards" ist natürlich die

Verlagerung der Verantwortung für deren Durchführung auf die Schulen und
die Lehrkräfte. Hier kann unmittelbar gemessen werden, ob sie den in Test¬
batterien zusammengestellten Erwartungen gerecht geworden sind. Die poli¬
tische Kehrseite der öffentlichen Messung ist, daß die Grundlagen der Mes¬

sung dem Zugriff der Öffentlichkeit weitgehend entzogen werden, da

Entwicklung und Eichung von Ergebniskontrollen Expertensache, nicht zu¬

letzt privater Testindustrien ist.

Eine entscheidende Frage im hier gegebenen Zusammenhang ist natürlich, wel¬
che Meßbarkeit der Bildung diese Modelle produzieren:
- Das Lizenzmodell ruht auf der Arbeitsteilung zwischen Lehr- und Unter¬

richtsplanung, wie sie durch die Beschränkung der Lehrpläne auf Stoffvorga¬
ben und die Methodenfreiheit definiert wird. Stoffülle bedeutet hier nicht

notwendig Freiheitsberaubung, wenn Profilbildung durch Auswahl und

Schwerpunktsetzung ermöglicht wird. Dabei kommt es auch auf die Kompe¬
tenz der Lehrkräfte an, die Differenz von Bildungs/n/za/r und -gehalt zur Pro¬
filierung ihres Unterrichts zu nutzen (und darauf, wie weit sie dabei durch
Fortbildung, Schulbücher etc. unterstützt werden). Viele lokale Schulinnova¬
tionen und auch Bewegungen wie die Reformpädagogik haben sich diese Ar¬
beitsteilung zunutze gemacht: Ihre meist als Unterrichtsmethoden definierten
Reformvorschläge (Projekt, offener Unterricht etc.), sind mit weit verschie¬
denen Lehrplänen kompatibel. Freilich zerstören sie diese Arbeitsteilung ge¬
nau in dem Maße, wie ihre Vorschläge Aufnahme in Lehrpläne finden und
dadurch die Methodenfreiheit einschränken. Unterrichtsergebnisse können
im Lizenzmodell den Lehrplanerwartungen in vielfacher Weise entsprechen,
sie erlauben eine Varianz, die sich in einem quantitativen Vergleich verschie¬
dener Leistungselemente (wie er internationalen Vergleichsstudien ä la
TIMSS zugrundeliegt) kaum angemessen abbilden läßt.

- Imphilanthropischen Modell wird Varianz durch Selbstbescheidung der Lehr¬
planverwaltung ermöglicht, also dadurch, daß ihre stofflichen und methodi¬
schen Vorgaben nur einen Ausschnitt des Unterrichts regulieren. Profilbil¬
dung wird durch die Ausfüllung des nicht-regulierten Anteils möglich.
Gefährdet ist dieser Freiraum doppelt: Zum einen dadurch, daß die Selbstbe¬
scheidung nicht gelingt. Wenn bedacht wird, daß ohnehin große Teile des Un¬
terrichts nicht der Lehre dienen (sondern Organisationsaufgaben, Disziplin¬
problemen etc.), schrumpft der formal gewährte Freiraum schnell zur

planungstechnischen Berücksichtigung lehrfremder Zwecke. Zum andern
liegt in dieser Aufteilung die Gefahr einer Hierarchisierung, wenn nicht auf
Schulebene der Freiraum systematisch ausgebaut wird. Sind die nicht regu¬
lierten Teile dem zufälligen Wollen einzelner Lehrkräfte überlassen und nicht
wie der verpflichtende Teil lehrgangsmäßig aufeinander bezogen, so würden
Schülerinnen und Schüler (und ihre Eltern) ihre Aufmerksamkeit selbstver¬
ständlich auf die „von oben verordnete Pflicht" konzentrieren und die „Kür"
zur Zugabe für die wenigen, die durch die Pflicht noch nicht ausgelastet sind.

- Im Examen-artium-Modell ist vorderhand die Freiheit der Schulen und Lehr¬
kräfte die größte. Niemand, der sie formal zwingt oder drängt Bestimmtes zu

unterrichten. Sie können unter einer Vielfalt vorgefertigter Curricula wählen
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oder eigene entwickeln. Tatsächlich entsteht aber ein ganz anderer Druck

durch die Interessen der Schülerinnen und Schüler (bzw. ihrer Eltern), auf

bestimmte weitere Bildungs- oder Lebensabschnitte hin qualifiziert zu wer¬

den. Während in Lehrplansystemen Unterricht dann durchgeführt werden

darf, wenn er kraft didaktischer Interpretation in den Horizont der Lehrplan¬
vorschriften eingebettet werden kann, ist seine Legitimation ohne Lehrplan¬

vorgabe permanent prekär. Wie stark das die Entscheidungsfreiräume von

Lehrkräften und Einzelschulen einschränkt, hängt dann von der Machtbalan¬

ce zwischen ihnen und ihrem sozialen Umfeld ab. In kommunal gesteuerten

Schulsystemen wie dem dänischen kann das den Lehrkräften ständige Be¬

gründungspflichten auferlegen. In Dänemark versuchen viele Lehrkräfte sich

diesem lokalen Legitimationsdruck dadurch zu entziehen, daß sie sich die un¬

verbindlichen Lehrplanempfehlungen des Unterrichtsministeriums freiwillig
zu eigen machen. Einiges spricht dafür, daß aufgrund dieser Legitimationsnö¬
te die unverbindlichen dänischen Lehrpläne eine höhere Bindungskraft ha¬

ben als viele der verpflichtenden Lehrpläne im Lizenzmodell.13

- Assessment-Modelle binden Schulen unmittelbar, wenn die Meßergebnisse
öffentlich zugänglich werden (und das läßt sich in offenen Gesellschaften

schlechterdings nicht vermeiden) oder - wie in Teilen der USA - sich auf die

Zuteilung von Ressourcen auswirken. Es entsteht im politischen Common

sense eine Hierarchie „guter" und „schlechter" Schulen. Aber nur Erfolg und

Scheitern in bezug auf das, was sich messen läßt, wird sichtbar. Andere Lei¬

stungen oder Profilierungen des Unterrichts werden dadurch nicht ausge¬

schlossen. Wieviel Raum den Schulen und Lehrkräften bleibt, wird abhängig

davon, wie „problematisch" die gemessene Plazierung wird und wieviel in¬

direkte Hierarchisierung der unterschiedlichen Unterrichtsleistungen und

-inhalte sie erzwingt. Die große Herausforderung für die europäische Lehr-

planungstradition geht zur Zeit von Assessment-Modellen, wie sie internatio¬

nalen Vergleichsstudien wie SIMSS und TIMMS zugrunde liegen. Sie gehen
wie selbstverständlich von den platonischen Prämissen aus: daß gelehrt wird,

was geplant war; daß gelernt werden kann, was gelehrt wird; daß sich dieser

Lernerfolg empirisch eindeutig abbilden läßt und im Sinne der Wirkungsprä¬
misse relevant für künftige Entwicklung ist. Alles Annahmen, die wie gezeigt,
mehr als zweifelhaft sind, aber politisch enorme Durchschlagskraft haben.

Das Paradoxe an diesen Untersuchungen ist, daß sie trotz aller öffentlichen

Turbulenzen um ihre prozentgenauen Ligatabellen genau das Gegenteil des¬

sen zeigen, was sie zu beweisen suchen: Trotz weit unterschiedlicher Schul-

und Lehrplansysteme unterscheiden sich die Schülerleistungen in den westli¬

chen Ländern nur wenig.

Zu unterscheiden wäre schließlich, wem Verfügungsgewalt über die Maßstäbe

öffentlicher Bildung zugebilligt wird: Karriereorientierten Eltern und den übri¬

gen lokalen Interessenten wäre je nach deren interner Machtbalance am besten

mit einem Examen-artium-Modell gedient, das ihnen eine zielgerichtete Vor-

13 Dieses Beispiel ist wie die anderen aktuellen Beispiele Gegenstand des oben erwähnten inter¬

national vergleichenden Projekts zu Lehrplanarbeit und Unterrichtsplanung. Ein ausführlicher

empirischer Bericht dazu wird voraussichtlich 1999 vorgelegt werden können.
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Schulung ihrer Kinder erleichtert. Formale Gleichheit läßt sich am besten durch
einheitliches Assessment erreichen, das aber bei hohem Detaillierungsgrad (wie
in standardisierten Leistungstests) zugleich die lokale Gestaltungsfreiheit so
weit einschränkt, daß sich faktische Ungleichheit der Erfolgsaussichten nicht
vermeiden läßt. Assessment-Systeme sind daher je nach Ausformung ihrer
Standards ein herausragendes Mittel, die soziale Ungleichheit der Bildungs¬
chancen zu stabilisieren. Setzt man primär auf die Freiheit der einzelnen Lehr¬
kraft, den Unterricht lokal auszuformen, läßt sich dies am besten im Lizenzmo¬
dell sichern, während das philanthropische Modell nur dann eine lokale
Ausformung erlaubt, wenn der den Schulen überantwortete „Restraum" groß
genug ist und auf schulischer Ebene geplant wird. Nicht zufällig haben deshalb
Bemühungen um schulische „Organisationsentwicklung" vor allem in Stamm¬
landen philanthropischer Lehrplanarbeit wie Norwegen gute Aufnahme gefun¬
den. Die weitestgehende Einschränkung lokaler Spielräume ergibt sich schließ¬
lich bei Mischung Verfahrens- und ergebnisorientierter Modelle. Sie würde alle
weder vorgeschriebenen, noch gemessenen Bestandteile des Unterrichts und
Schullebens an den Rand drängen (eine Gefahr, wie sie in der Erweiterung der
„einheitlichen Prüfungsanforderungen" für die Sekundarstufe und die Matura
liegt und schon zur Zeit in England und Wales studiert werden kann).

Natürlich könnte noch eine fünfte Strategie entworfen werden, die eines radi¬
kalen Verzichts auf staatliche Regulierung kombiniert mit größtmöglicher Ge¬
staltungsfreiheit für jede einzelne Schule oder gar jede einzelne Lehrkraft.
Selbst wenn man von der dabei unvermeidlichen Ungleichheit im Schulwesens
absieht, wäre zu bezweifeln, daß sich diese Strategie auf Dauer durchhalten lie¬
ße. Warum sollte die Gesellschaft repräsentiert durch Politik und Öffentlichkeit
ausgerechnet von ihrem teuersten Subsystem, der Schule, keinerlei Rechen¬
schaft fordern? Lehrplanarbeit in ihren verschiedenen Formen ist ein Versuch,
diese empirisch unmögliche Rechenschaft gleichwohl öffentlich akzeptabel ab¬
zulegen. So gesehen sind die verschiedenen Formen curricularer Steuerung ein
Maßstab für die Fähigkeit der entscheidungsrelevanten Öffentlichkeit, mit die¬
ser strukturellen Unfähigkeit zu leben.
Wäre das eingangs erzählte Märchen wohl anders verlaufen, wenn unser Wi¬

kinger-Minister von alledem gewußt hätte? Wohl kaum. Denn politisch muß
auch bearbeitet werden, was sich nicht lösen läßt, und die Lösungsmodi dafür
sind nun einmal Entmischung und Differenzierung (vgl. Hopmann 1988). Auch
im Märchen wird Unmögliches gleich erledigt, nur Wunder dauern etwas länger.
Außerdem ist unser Minister dafür politisch nicht länger verantwortlich. Als die
Regierung meinte, nun seien der Schulreformen genug in Gang gesetzt, wurde
er in das Gesundheitsministerium versetzt. Das entsprach der philanthropischen
Tradition sowie seinen eigenen Wünschen und hat noch einen schönen Vorteil:
Dort läßt sich empirisch messen, was man angerichtet hat.14

14 Seit dieser Aufsatz im Sommer 1997 abgefaßt wurde, ist die Regierung, der dieser Minister
angehörte, durch Wahlen abgelöst worden (durch eine drei Parteien umfassende Koalition, die
sich auf knapp 25% Prozent der Mandate stützt und- typisch norwegisch - die alte Schulpolitikim wesentlichen weiterführt). Gudmund Hernes ist nun Leiter einer Stiftung, die ein norwegi¬sches Sillicon Valley auf dem Gelände des bald ehemaligen Flughafens Oslo-Fornebu errichten
will. Auch dies ein Projekt, das er noch als Unterrichtsminister erfunden hat.
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